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Wertermittlung werden lediglich diejenigen Betriebskosten berücksichtigt, die nicht auf den 

Mieter umgelegt werden können.  

 

Liegenschaftszinssatz (§  21 Abs. 2 ImmoWertV) Der Liegenschaftszinssatz stellt die marktübliche 

Verzinsung des im Verkehrswert einer Immobilie gebundenen Kapitals dar. 

Liegenschaftszinssätze werden idealerweise aus abgeschlossenen Transaktionen durch die 

Gutachterausschüsse abgeleitet. Der Liegenschaf tszinssatz bildet das Risiko einer Immobilie ab. 

So steht ein vergleichsweise geringer Liegenschaftszinssatz üblicherweise für ein geringeres 

Risiko. Umgekehrt steht ein hoher Zinssatz für ein vergleichsweise h öheres Risiko.  

 

2.3 Begriffe zum Sachwertverfahren  

Herstellungskosten (§  36  ImmoWertV)  Der Sachwert der baulichen Anlagen ist ausgehend von 

den Herstellungskosten unter Berücksichtigung der Alterswertminderung zu ermitteln. Zur 

Ermittlung der Herstellungskosten sind die gewöhnlichen Herstellungskosten je Flächen - , Raum -  

oder sonstiger Bezug seinheit (Normalherstellungskosten) mit der Anzahl der entsprechenden 

Bezugseinheiten der baulichen Anlagen zu multiplizieren.  

 

Normalherstellungskosten  Die Normalherstellungskosten (NHK) sind nach Erfahrungssätzen zu 

wählen. Zu den NHK gehören auch die Baunebenkosten. Hierzu gehören üblicherweise die 

Kosten für Planung, Baudurchführung, behördliche Prüfungen und Genehmigungen. Die 

Baunebenkosten werden i n der Regel als Prozentsatz der Normalherstellungskosten 

angegeben.  

 

Übliche NHK finden sich zum Beispiel in Anlage 4 der ImmoWertV . Der 

Baukosteninformationsdienst der Architektenkammern (BKI) veröffentlicht jährlich Kennzahlen, 

die ebenfalls übliche Baukosten für zahlreiche Gebäudearten ausweisen. Die herangezogenen 

Kennzahlen sind anhand von Korrekturfaktoren an die lokalen Gegeben heiten und mittels 

Baupreisindizes an den jeweiligen Wertermittlungsstichtag anzupassen.  

 

In der Regel beinhalten die in den Werken ausgewiesenen Kennzahlen die zum angegebenen 

Basisjahr geltende gesetzliche Umsatzsteuer. Bei rein gewerblich genutzten Objekten kann 

deshalb die Bereinigung des Herstellungswerts um die Umsatzsteuer erforderlich s ein.  

 

Wertminderung wegen Alters (§  38  ImmoWertV)  Die Wertminderung wegen Alters bestimmt 

sich nach dem Verhältnis der Restnutzungsdauer zur Gesamtnutzungsdauer der baulichen 

Anlagen. Dabei ist in der Regel eine gleichmäßige Wertminderung zugrunde zu legen.  

 

Sachwert faktoren (§ 21 Abs. 1 und 3 ImmoWertV) Mit Sachwert faktoren sollen die allgemeinen 

Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst werden, soweit diese nicht auf andere 
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Weise zu berücksichtigen sind. Sachwert faktoren geben das Verhältnis des vorläufigen 

marktangepassten Sachwerts zum vorläufigen Sachwert an. Sie werden  aus dem Verhältnis 

geeigneter Kaufpreise zu den ihnen entsprechenden vorläufigen Sachwerten abgeleitet. 

Idealerweise werden solche Sachwertfaktoren von den lokalen Gutachterausschüssen ermittelt.  

 

3. Weitere Begriffe  

Baumangel / Bauschaden Als Baumangel wird üblicherweise ein Fehler infolge fehlerhafter 

Planung oder Bauausführung angesehen, der die Tauglichkeit eines Gebäudes einschränkt. Als 

Bauschäden werden dagegen Beeinträchtigungen eines Bauwerks als Folge eines Baumangels 

(Mangelfolges chäden) oder äußerer (gewaltsamer) Einwirkungen (wie z.B. durch Sturm, Regen 

oder Feuer) oder unterlassener oder nicht ordnungsgemäß ausgeführter Instandhaltung 

definiert.  

 

Grundstück Ein Grundstück kann aus mehreren Flurstücken bestehen, die im Grundbuch auf 

einem gesonderten Grundbuchblatt oder unter einer eigenen Nummer im Bestandsverzeichnis 

auf einem gemeinschaftlichen Grundbuchblatt verzeichnet sind. Ein Flurstück  ist ein amtlich 

vermessener und in der Regel örtlich abgemarkter Teil der Erdoberfläche. Es ist in Flurkarten 

eingezeichnet und in Liegenschaftskatastern nachgewiesen.  

 

Wesentliche Bestandteile eines Grundstücks sind die mit dem Boden fest verbundenen 

Sachen, also insbesondere die Gebäude aber auch Pflanzen, sofern sie in den Boden gepflanzt 

sind. Zu den Bestandteilen eines Grundstücks gehören auch Rechte, die mit dem Eigentum 

verbunden sind wie zum Beispiel Grunddienstbarkeiten, Reallasten oder Jagdrechte.  

 

Unwesentliche Bestandteile eines Grundstücks sind solche, die von dem Grundstück getrennt 

werden können, ohne dass das Grundstück bei der Entfernung des Bestandteils beschädigt 

wird.  

 

Scheinbestandteile  eines Grundstücks sind Bestandteile, die nur zu einem vorübergehenden 

Zweck mit dem Boden verbunden sind. Ebenfalls sind Gebäude, die auf fremden Grund, auf 

einem Erbbaurecht oder auf einem sonstigen Recht errichtet wurden nur Scheinbestandteile 

des Grund stücks.  
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Zubehör sind definitionsgemäß bewegliche Sachen, die nicht Bestandteil der Hauptsache sind, 

aber dem wirtschaftlichen Zweck der Hauptsache dienen und zur Hauptsache in einem 

entsprechenden räumlichen Verhältnis stehen. Eine Sache ist nur dann Zubehör, wenn sie von  

den Marktteilnehmern üblicherweise auch als Zubehör angesehen wird. Zubehör sind zum 

Beispiel die Mülltonnen, die dem Eigentümer eines Grundstücks gehören. Zubehör kann auch 

gewerbliches Inventar wie Maschinen sein, sofern Grundstück und Betriebsg egenstände im 

gleichen Eigentum sind.  

 


